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Sichere Ämter geraten ins Wanken
 

Zug · Der Regierungsrat hat einen Gesetzesvorschlag
für ein Amtsenthebungsverfahren ausgearbeitet. Damit
reagiert er auf eine Forderung der CVP und mehrere
Vorfälle im Kanton.
Samantha Taylor samantha.taylor@zugerzeitung.ch
Gewählt ist gewählt: Dieser Grundsatz gilt im Kanton bisher
unter anderem für Mitglieder der politischen Exekutiven, also
für Regierungs-, Gemeinde- und Stadträte, sowie für kantonale
Richter. Wer vom Volk in ein solches Amt eingesetzt wird, kann
nicht dieses Amts enthoben werden. Sowohl die gesetzliche
Grundlage wie auch ein entsprechendes Verfahren fehlen
bisher. In Zukunft soll sich dies ändern. Der Regierungsrat
hat eine Teilrevision der Kantonsverfassung sowie des
Verantwortlichkeitsgesetzes ausgearbeitet. Dies mit dem Ziel,
ein Amtsenthebungsverfahren einzuführen. Das Verfahren soll
neben den genannten Organen auch für die Mitglieder der
Bürger-, der Korporations- und der Kirchgemeinde sowie für die
Friedensrichter gelten.

Aktiv geworden ist der Regierungsrat nicht freiwillig. Auslöser
war eine Motion der CVP aus dem Jahr 2013, die der Kantonsrat
zuerst an die Regierung überwiesen und dann Anfang 2015
erheblich erklärt hat (siehe Box). Den Gesetzesentwurf hat der
Regierungsrat nun vor kurzem in die Vernehmlassung geschickt.

Es braucht «triftige Gründe»
Der Regierungsrat betont, dass Personen grundsätzlich nur
in «schwerwiegenden Fällen» ihres Amtes enthoben werden
können. Ein solcher Fall liegt dann vor, wenn ein Amtsträger
vorsätzlich oder grobfahrlässig seine Amtspflicht verletzt.
«Grundsätzlich kann das jeder Verstoss von erheblicher
Tragweite gegen die Verfassung oder das Gesetz sein. Es kann
sich aber auch um eine Verletzung von Verhaltenspflichten
handeln, welche mit der Amtswürde unvereinbar ist», erklärt
Ursula Uttinger, Generalsekretärin der Direktion des Innern.
Als Beispiel nennt sie den Tatbestand der Bestechung oder
der Amtsgeheimnisverletzung. Einen triftigen Grund für die
Amtsenthebung sieht die Regierung auch dann, wenn ein
Amtsträger nicht mehr fähig ist, seine Aufgaben auszuführen,
beispielsweise bei schwerwiegenden gesundheitlichen
Problemen, die lange andauern. Uttinger führt als Beispiel ein
lange andauerndes Koma an.

Und schliesslich kann ein Verfahren angestrengt werden, wenn
eine Person rechtskräftig wegen eines Verbrechens oder eines
Vergehens verurteilt wurde. Eine Strafuntersuchung reicht für
eine Amtsenthebung aber noch nicht aus. Mit anderen Worten:
Würde ein Strafverfahren gegen einen amtierenden Regierungs-
oder Gemeinderat eingeleitet, könnte dieser auch weiterhin im
Amt bleiben. Uttinger begründet diesen Entscheid damit, dass
auch für gewählte Amtspersonen die Unschuldsvermutung gelte,
bis ein rechtskräftiges Urteil vorliege. Der besagte Abschnitt soll
dann zum Tragen kommen, wenn bei einer gewählten Person
erst nach ihrer Wahl oder während ihrer Amtszeit auskommt,

dass sie vor ihrer Wahl rechtskräftig für ein Verbrechen oder
Vergehen verurteilt worden ist, dies aber nicht bekannt war.

Öffentlichkeit wird nur begrenzt
informiert
Für das Amtsenthebungsverfahren zuständig soll bei
Regierungsräten und Richtern der Kantonsrat sein. Für die
Einleitung und die Durchführung des Verfahrens sieht der
Gesetzesentwurf vor, eine neue ständige kantonsrätliche
Kommission einzusetzen. Die Kommission nimmt die nötigen
Abklärungen vor und stellt – falls nötig – dem Kantonsrat
den Antrag auf Amtsenthebung. Das Parlament hat dann das
letzte Wort. Bei allen anderen Gremien ist der Regierungsrat
die zuständige Instanz, die das Verfahren durchführt und
die Amtsenthebung schliesslich verfügt. Damit ein Verfahren
überhaupt eingeleitet wird, braucht es laut Gesetzesentwurf
einen «begründeten Verdacht» mit genügend «konkreten
Hinweisen» oder «zahlreichen Anhaltspunkten». «Nicht jeder von
einer Drittperson geäusserte Verdacht wird zwingend als Anzeige
entgegengenommen», heisst es im Bericht des Regierungsrates
zum Gesetzesentwurf weiter. Wer seines Amtes enthoben wird,
hat das Recht, sich gegen den Entscheid mit einer Beschwerde
vor Gericht zu wehren.

Geschützt werden soll in diesem Verfahren auch die
Persönlichkeit der betroffenen Person. Denn: «Eine
Amtsenthebung ist von erheblicher privater, beruflicher und
unter Umständen politischer Tragweite», ist der Regierungsrat
überzeugt. Das Verfahren müsse darum so gestaltet werden,
dass dem Persönlichkeitsschutz Rechnung getragen wird.
«Es ist grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit
durchzuführen.» Die Öffentlichkeit könne in «geeigneter Weise»
informiert werden. Was der Regierungsrat darunter versteht,
geht aus dem Bericht nicht hervor. Dass dem Verfahren durch
den Ausschluss der Öffentlichkeit eine gewisse Intransparenz
unterstellt werden könnte, sieht Ursula Uttinger nicht: «Die
Öffentlichkeit kann im Einzelfall orientiert werden. Dabei muss
aber gewährleistet sein, dass die betroffene Person nicht
vorschnell negativ beurteilt oder vorverurteilt wird.»

Gesetz hat noch einen langen Weg vor
sich
Wie lange ein Amtsenthebungsverfahren dauern kann,
das lässt der Gesetzesentwurf offen. Dadurch werde den
unterschiedlichen Fallkonstellationen Rechnung getragen,
sagt Uttinger. «Es versteht sich jedoch von selbst, dass es im
Interesse aller Beteiligten liegt, dass solche Verfahren ohne
Verzögerungen durchgeführt werden. Denn das Gemeinwesen
ist darauf angewiesen, dass Behörden nicht lahmgelegt sind,
sondern funktionieren», so die Generalsekretärin weiter.

Ob das Gesetz am Ende tatsächlich in dieser Form umgesetzt
wird, steht noch nirgends geschrieben. Das Papier hat noch
einen langen Weg vor sich. Beim Gesetzesentwurf handelt sich
erst um eine erste Version der Regierung. Die Vernehmlassung
läuft noch bis zum 30.Oktober. Im Frühling des nächsten Jahres
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befasst sich eine kantonsrätliche Kommission damit. Der
Kantonsrat selbst wird das Amtsenthebungsverfahren dann
voraussichtlich im September 2018 in erster Lesung beraten.

Der Kantonsrat könnte zukünftig über die Amtsenthebung von
Regierungsräten entscheiden. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 25. August
2016)

Am Anfang stand ein Richter
Zuger Fälle · Der Kanton und die Stadt Zug kennen einige
Fälle mehr oder weniger prominenter Personen, die
öffentliche Ämter bekleideten und dabei wegen verschiedener
Anschuldigungen in die Schlagzeilen gerieten. Der Fall, der
die CVP-Fraktion im Kantonsrat vor vier Jahren dazu gebracht
hat, eine Motion einzureichen, um die Einführung eines
Amtsenthebungsverfahrens zu prüfen, ist derjenige des
ehemaligen SP-Kantonsrichters Michael Beglinger.

Dieser stand im Zentrum eines wahrhaften Skandals:
Ab Juni 2012 hatten die Richter am Kantonsgericht den
Medien in regelmässigen Abständen Stoff geliefert. Von
Mobbing, «Zickenkrieg», internen Machtkämpfen und
vergifteter Atmosphäre war die Rede. Ende Mai 2013 griff
Obergerichtspräsidentin Iris Studer zum äussersten Mittel, über
das sie verfügt: Sie eröffnete eine Administrativuntersuchung
und suspendierte Kantonsrichter Beglinger. Da Richter
unkündbar sind, bezog Beglinger weiter sein Salär vom
Kantonsgericht. Als der Untersuchungsbericht, der notabene für
geheim erklärt wurde und nicht an die Öffentlichkeit gelangte,
ein Jahr später vorlag, einigte man sich anhand eines Vergleichs.
Dieser beinhaltete, dass Beglinger von seinem Richteramt
zurücktrat und seither als «Jurist in besonderer Stellung mit
besonderen Aufgaben» in der kantonalen Verwaltung beschäftigt
ist. Dies wird bis zum Ablauf der Amtsperiode 2018 so bleiben.

Fall Romer erschütterte Zug
Ein weiterer Fall, der nicht nur in Zug, sondern schweizweit
hohe Wellen schlug, war jener des ehemaligen Zuger Stadtrats
Ivo Romer (ehemals FDP). Im Herbst 2012 wurde bekannt,
dass Romer von den Zuger Strafverfolgungsbehörden
vorgeworfen wird, er habe sich als Treuhänder systematisch am
Millionenvermögen einer alten Witwe, die inzwischen verstorben
ist, bedient. Romer bestreitet dies bis heute und argumentiert,
er habe lediglich den Willen seiner Auftraggeberin erfüllt. Kurz
nachdem die Vorwürfe an die Öffentlichkeit gedrungen waren,
trat Romer von seinem Amt zurück und auch aus seiner Partei
aus.

Romer ist vom Strafgericht Zug zu einer Gefängnisstrafe von
viereinhalb Jahren verurteilt worden, zieht das Urteil aber ans
Obergericht weiter.

Nur eine Woche nach Romers Rücktritt folgte gleich der
nächste Knall: Der damalige Baarer Gemeinderat Karl Betschart
(ehemals SVP) demissionierte per sofort. Betschart wurde
erstinstanzlich verurteilt, weil er als Treuhänder knapp 460000
Franken veruntreut hatte. Die aussergerichtliche Einigung, die
im Dezember 2012 erzielt wurde, durfte als Schuldeingeständnis
gewertet werden. Gemäss einem Urteil des Kantonsgerichts hat
Betschart von 1997 bis 2002 fast eine halbe Million Franken in
die eigene Tasche abgezweigt. Als Treuhänder hatte er einem
Holländer geholfen, eine Firma zu gründen, deren Konto er dann
über Jahre heimlich plünderte. Betschart beteuert bis heute
seine Unschuld.

Ein etwas anders gelagerter Fall ist der des parteilosen
Sozialvorstands von Neuheim, Franz Keiser. Dieser wurde
im Herbst 2014 von seinen Ratskollegen als Gemeinderat
suspendiert. Ihm wurde vorgeworfen, Gelder «nach
Bauchgefühl» an sozial Bedürftige verteilt zu haben. Keiser stritt

dies nicht ab, klagte sich aber zurück ins Amt, welches er bis
heute innehat. Von Rücktritt will Keiser nichts wissen. Er wurde
Ende 2014, während des Gezankes, wiedergewählt . (lb)
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